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Verfahren zur Überprüfung eines Standardartg~botel für IUIletleltungan der DTAG 

Verfahren BK2-12/006 

Sehr geehrter Herr Kuhrmeyer, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Antrag vom 21. November 2012 hat die Varizon Ot!lul$chland GmbH die Beiladung zum Verfahren 
zur überprofung eines Standardangebotes für Mietleitungen der Telekom Deutschland GmbH 
beantragt. 

Wir bedanken uns fOr die Möglichkeit zur Stellungnahme und die gewährte Fristverlängerung und 
kommentieren den Vorschlag der Tf;lll;lkom Deutschland GmbH wie fOlgt: 

A. Zusammenfassung 

Das Angebot der Betroffenen beschränkt sich ausschließlich auf die Adaption des bislang 
angebotenen CFV-Angebotes, welohes als solches,; nicht geeignet ist, der Nachfrage des Marktes 
nach modemen und zeitgemäßen regulierten Mietleitungs· lind Ethernet-Angeboten gerecht zu 
werden, Insbesondere ist es nicht geeignet. die allgemeine Nachfrage na.ch zeitgemäßem Zugang zu 
Abschluss-St;lgemenlen von Mietleitungen zu befriedigen. 

Wahrend Im EuropäIschen Ausland bereits seit Jahren der Zugang zu Abschluss-Segmenten von 
Mietleitungen mittels zeitgemäßer Implementierungen zur Vt!lrfogung steht, sind Nachfrager des 
regulierten Produktes in Deutschland lediglich auf das Angebot von Punkt-zu-Punkt MIetleitungen 
beschränkt. Eine typische Realislerungeform tUr klassische SDH Abschluss-S~gmeJ'lte ist hierbei das 
Angebot eInes PPC-ModeIlS (partial Private Circuits). Eine typi$che Reiilli~ierungsform fUr ethernet 
Absehluss-Segmente stellt das Angebot elnt1!s Vertragsmodells mit E-NNI-übergabeschnlttstelle 
(EXtemal Network to Network Interface) dar. 

B. Im Einzelnon 

I, Zum Verfabren 

VeriZon begrUBt ~llsdrücklich, dass die BNetzA Im November 2012 ein Verfahren zur OberprOfung 
eines Standardangebotes fOr MietleitungeIl eJngeleltet hat. Hiermit kommt sie einer bereits seit 
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etlichen Jahren bestehenden branchenweiten Forderung zur Schaffung eines zeitgemäßen 
Stand~rdangebote$ fOr MietJeltungen nach. andererseits werden nun erstmals verträge. die bislang
ungep/'Üft Gegenstand von EntgeltgenehmIgungsverfahren waren, auch einer inhaltlichen Prüfung 
unterzogen, 

Weiterhin regt Ver/zon an. im Rahmen der mündliChen Verhandlung insbesondere auch den weiterf;!n 
Vertahrensablauf zu el1äutern. Hierbei kommt es aus unserer Sicht auf zwei wesentliche Aspekte i;ln: 
zum alnen sollte das Verfahren teltnah durchgefUhrt werden, zum anderen sollte die technische 
Expertise in den jeweiligen Unternehmen hinzugezogen werden können, um die Marktnachfrage 
besser dokumentieren zu können und gleichzeitig das techflf~~h Machbare im gemeinsamen Disku(s 
mit Vertretern der Betroffenen erörtern zu können. Wir schließen uns insofern dem Vorschlag der IEN 
zur weiteren VerfahrensfUhrung an und halten Gesprächsrunden unter Moderation der BNetzA für 
effektiv und zielfOhrend. sofern ein klar deflnlerter Zeitrahmen fUr eine Abschlussentscheidul'lg 
eingehalten wird. 

Nur so ist sichel'gestellt, dass die Regulierungsentscheidung auch in diesem dynamischen 
Marktumfeld t.:eltl'lah die erforderliche Verbindllohkeit erhält 

Aufgrund der umfangreichen Vertragsregelungan behalten wir llm~ weiteren Sachvortrag - auch nach 
der mUndUGhen Verhandlung - ausdrUckUch vor. 

11. Zum Angebot allgemein 

Das Angebot der Betroffenen bttschränkt sich aUSSChließlich auf die Adaption des bislang 
angebotenen CFV-Angebotes, welches als solches nicht geeIgnet ist, der Nachfrage des Marktes 
nach modemen und z:eitgemäßEIn regulierten Mietleltungs- und EthemeMngeboten gerecht zu 
werden. 

So war es bereits bislang zweifelhaft, ob es sich ~i den Leistungen, welche den Entgeltverfahren 
BK2-111004 und 8K2·121004 zugrunde lagen, Oberhaupt um Leistungen handelte, tor die eine 
allgemeine Nachfrage bestand und ab tlS sich Oberhaupt um Leistungen im Sinne der 
RegulierungsverfOgung 81<2·12/001 vom 9. August 2012 handeln konnte, 

Der vorliegende Entwurf beschränkt sich ausschließlich aUf das Angebot von Punkt-zu·Punkt 
VerbIndungen. In diesem SInne bietet der Vertragsentwurf nicht die Möglichkeit, dass Nachfrager von 
Abachh;ss--Segmenlen von Mletlelfungen einzelne Abschluss-Segmente bestellen können, die sit!l an 
einer zentralen Stelle von der Betroffenen gebÜndelt In ihr Netz übergeben bekommen. Vielmehr sind 
Nachfrager verpflichtet, jeweils zwei Abschluss-Segmente im Rahmen einer Punkt-zu-Punkt 
Verbindung abzunehmen und daher auch zwaimal die Kosten eines Abschluss-5egmentes zahlen 
müssen. Ein Zugang zu Abschlvss-Segmenten von Mietleitungen wird hierdurch jedoch nicht 
gewahrt. 

1. 	 Beschtinkung auf Punkt-zU-Punkt Mietleitungen entspricht nIcht der ftllgemeinel1 
Nllohfrage 

Das vorgelegte Angebot der Betroffenen Ist nicht genehmigungsfähig, da es sich ausschließlich auf 
Punkt-zu-Punkt MIetleitungen beschränkt und nicht die Nachfragesitutltion nflch ?unktrzu-Multipunkt 
Verbindungen berUcksichtigt. Das Angebot entspricht somit nicht der allgemeinen Nachfrage nach 
Abschluss-Segmenten von Mietleltvngen im SInne des § 23 Absatz 1TKG, 

Nach der FesUegung der Prasldentenkammer vom 3, Januar 2012 im Verfahren BK1..Q9J006 verfUgt 
die Betroffene auf dem bundesweIten Markt fOr Abschluss-Segmente von Mietleitungen mit einer 
Bandbreite von 2 Mbitls bis 10 Mbitls sowie für AbschluS$vSegmente von Mietleitungen mit einer 
Bandbreite von 10 Mbitls bis 155. MbiVs über beträchtliche Marktll'lacht. AUfgrund der 
Regulierungsverfügung vom 9. August 2012 im Verfahren 8K2-121001, wurde der Betroffenen jedoch 
auferlegt, ein standardangebot für Mietleitungen zu veröffentlichen, welches den Zugang zu 
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Abschluss-Segmenten von Mietleitungen mit vorllegenden Bandbreiten ermöglicht und die Jeweils mi~ 
klasaiechen SChnittstellen oder Ethernet-basierten Schnittstellen abgeschlossen werden. 

cin Zugang zu Abschluss-Segmenten von Mietleitungen entsprechend der RegulierungsverfüguI'l9 
wird Im Rahmen des Angebotes nicht gewährt. In diesem Sinne bietet der Vertrag keinesfalls dIe 
Möglichkeit, dass Nachfrager von Abschluss-Segmenten von MIetleitungen einzerne Abschluss
Segmente bestellen können, die sie an einer zentralen Stelle von der Betroffenen gebUndelt in ihr 
Netz Obergeben bekommen. VIelmehr sind Nachfrager verpflichtet, jewells zwei AbSChluss-Segmente 
Im Rahmen einer Punkt-;zu-Punkt Verbindung abzunehmen und daher auoh zweimal die Kosten eines 
Abschluss-Segmentes ZU tragen. 

Vor diesem Hintergrund Ist es tor Nachfrager von Abschluss-Segmenten von Mietleitungen auch nicht 
möglioh, von einer großen Nachfrage und damit :z:usammenhängenden Bündel· und Skalenvorteilen 
zu profitieren. Da punkt-zu-Punkt verbindungen auf eine Weise realisiert werden, bei denen im Fall 
der Nachfrage von Z.S. zehn Verbindungen die erste Punkt-zu-Punkt Verbindung zum gleichen Preis 
erbracht werden wie die die zehnte Punkt-zu-Punkt Verbindung, werden Nachfrager vieler Punkt-zu
Punkt Verbindungen benachteillgt. Demgegeollber verbleiben die tatSächlich vorhandenen 
SkalenvorteIle bel der Betroffenen, welohe die Mehreinnahmen Im Rahmen ihrer eigenen 
Endkundanangebote ~rOckslchtigen kann. Das Angebot muss daher um die Möglichkeit von Punkt
zu-Multipunkt Verbindungen ergänzt werden. Eine typische Realisierungsform für klassische SOH 
Abschluss-Segmente Ist hierbei das Angebot eines ppe-Modells (Partial Private Clrcults). Eine 
typische Realisierungsform fUr Ethernet Abschluss-Segmente steUt das Angebot eines 
Vertragsmodells mit E-NNI-Übetgabeschnittstelle (External Network to Netwotk Interface) dar. 

Diesbezüglich besteht ;;wch eine allgemeine Nachfrage, Fast alle bereits eingegangenen 
Stellungnahmen der Verbände und anderer Marktteilnehmer fordern die Realisierung des Zugangs zu 
Absohluss~egmenten In Form eines effizienten Transports im Netz der Betroffenen sowie einer 
gebündelten übergabe (PPC bzw. NNI). 

2. Nlchtbertioksicfltlgung eines PPC-Modells für SDH-Mletleltungen 

Das AngebOt der Betroffenen ist In der vorgelegten Form nicht genehmlgungsfShi9. da es die 
malktwelt bereits seit Jahren gaforderte Implementierung eines regulierten PPC-Modells nicht 
berQck~l;fchtigt. Diesbezüglich bEisteht auch eine allgemeine Nachfrage gemäß § 23 Absatz 1TKG. 

Ver/zon beantragt daher wie folgt zu beschließen: 

Die Betroffene hat AbSChluss-Segmente In der variante CFV SDH gebUndelt zu Obergeben 
und hierbei nach Internationalen Standards Übliche Schnittstellen zu verwenden. Das Angebot 
ist entsprechend zu ergan:zen. 

3. NichtberüCksIchtigung eines E~NNI-Mod8I1s für Ethernet Mietleitungen 

Der Vertragsentwurf Ist auch deshalb in der bisherigen Form nicht ganehmlgungsftl.hig, da er 
hinsichtlich der Bereitstellung von MIetleitungen mit Ethernet-basiarten SChnlHstellen auf einer nicht 
effizienten Realisierung bel\lht, nioht der allgemeinen Nachfrage entspricht und sich im Europäischen 
Vergleich als ineffizient darstellt. 

Der Vertragsentwurf beinhaltet das Angebot von CFV Ethernet ledlglioh in Form von Punkt-zu-Punkt
Festverbindungen (vgl. Anlage 1 Nr. 2.1). bles stellt im Europäischen Vergleich keine marktObliche 
Realisierung von Ethernet-Verbindungen auf VorJelstungsebene dar. Die international marktUbl1che 
übergabe von Ethernet-Verbindungen stellt heutz:utagl!t die übergabe mittels E-NNI dar. Hierbei wird 
eine Anzahl von EndkundenanschlUssen gebllndelt zwlsohen den Netzen der 
Telekommunikationsbetfeiber Qbergeben. 

Die übergabe mittels E-NNI ist fClr belde Unternehmen wirtschaftlicher, so dass es ökonomisch nicht 
nachvollziehbar Ist, warum die Betroffene dies In Ihrem bisherigen Angebot nicht berGcksichtigt, 
obwohl dies der allgemeinen MarktMchfrage entspricht. wie es sich auch aus den Stellungnahmen 
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der librigen Beigeladenen ergibt. Der Vergleich mit Angeboten von anderen nationalen 
Netzbetreibern zelg~ dass sich diese Technologie europaweit bereits etabliert hat und Oberwiegend 
Im Markt Anwendung findet. Hierbei basiert die technische Realisierung der NNI auf einem Standard 
des Metro Ethernet Forums - bili dem auch die Betroffene Mitglied ist (vgl. 
http://mefroethemetforum.orgfPDF_Oocumentsltechnical-speclflcatlons/MEF-.26.1.pdf). Ihr sollten 
mithin dIe teohnischen Rahmenbedingungen ebenso bek~rmt ~in wie dIe MarktOblichkeit einer 
solchen Übergabe mittels NNI. 

Diese Forderung nach europaweiter Anwendung aktueller Standards entsprIcht zudem auch den 
'Best-Practice-Empfehlungen" der GEREK zu MieUeltungen (BoR (1) 83, .BEREC Common Position 
on best practloo in remedies Imposed as a colJsequence of a position of signlflcant market power In 
the felevClnt market for wholesale lease<! IIne$"). 50 fuhrt GERI::K unter dem Ziel "Angemessene 
QualiUIt des zugangsproduktea - TeChnische Fragend aus, dass der Gefahr der Beschränkung der 
Nutzung von MIetleitungen duroh die Zugrundelegung europäisch~r bzw. globaler Standards 
begegnet werden muss (BOR (1) 83. BP 19). 

Auoh der Vergleich mit Angeboten von anderen interna110nalen Netlbefrelbern zelg~ dass sich diese 
Technologie bereits etabliert hat und Obel'Wlegend im Markt Anwendung findet. Besonders zu 
verweisen ist hierbei auf das .Angebot betreffend Wholesale A 1 Ether Link 5ervicesu (Quelle: 
http://edn1.a1.netlfinaVde/medlalpdf/AngebocWS_A1_Ether_Llnk_Services.pot) und das 
.Standardangebot betreffend den Zugang :tu terminierenden Segmenten von A1 Ether Link Services 
mit garantierter Bandbreite bis einschließlich 2,048 Mbit/s· (Quelle: 
http://cdn1.a1.netlflnallde/medlalpdf/SiandardangeboCA1_Ether_Llnk.ßervices_bis_2Mb.pdf) der A 1 
Telekom Avstria AG (Telekom Austria). 

Ol~es ÄI'Igebot der Telekom Austrla entspricht auch den .Best-Practice-Empfehlungen" der GEREK 
zu MietleIlungen. So ruM GEREK unter dem Ziel ~Angemessene Qualität des Zugangsproduktes 
Technltöel'1e Fragen" weitet aus, dass die nationalen Regulierungsbehörden verlangen sollten. die 
Zus~n'lmel'lachaltung von Mlatleltungen an einem möglichst breitem Spektrum von praktischen 
SWndorten anzubIeten. 

4. 	 Verwendung einer uotematlonal Üblichen :zentralen E-NNI SchnitWtelle lur Übergabe der 
Abschlu88-$egmente 

Zunächst ist fGr eine Realisierung eines E-NNI-Modells fOr Ethernet Mietleitungen erforderlich, dass 
eine zentrale Schnittstelle geschaffen wird, Uber die die Abschluss-Segmente von Ethernet 
Mietleitungen obergeben werden. 

Aus diesem Grund muss auch die BetrOffene Schnittstellen anbieten, welche international üblich und 
von den zuständigen Standardisierungsgremien anerkannt sind. Hierbei ist wiederum dem Beispiel 
anderer Europäischer Länder zu folgen. Beispielhaft ist neben den bereits verfQgbsren Angeboten 
von Brltlsh Telecommun[catlons pie. in GrOßbritannien und Belgaoom In Selgten wiederum das 
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Angebot der Telekom Austria als mOgliche RealIsierungsform zu nennen. So Qberlässt die Telekom 
Austrla Ihren Kunden einen "Etherlink Anschlussu (E-NNI Obergabeschnittstelle) mit einer det In der 
nachstehenden Tabelle angeführten Variante. Über diesen Anschluss kann einer beziehungsweise 
mehrere QEthetLink MulUPoint DIenste" (Abschluss-Segmente in der Variante Ethernet) mit vertfaglich 
angebotenen Bandbreiten und Serviceklassen realisiert werden. 

Oberaicht Ober die Anschluss"arianten des .EtherLlnk Anschluss· (E·NNI Obergabeschnittstelle): 

Tabelle 1: Schnlttfll:ellenbeschrelbung 

Die angegebenen Standards be!lehan sIch auf dIe Jeweils geltende Fassung gemäß 
Institute of Electrical Bnd Electronlcs fngineers (IEEE). 

Quelle: RTR Homepage httPS:lt\WNI.rtr.atJuploadS/medial26505_G145~2009,pdf 

Verlzon beantragt daher wie folgt zu beschließen: 

Die Betroffene hat Abschluss-Segmente in der Variante Ethemet in dtlJi Qualitäts- und 
Serviceklassen anzubieten und mittels eines E-NNI gebOndelt zu übergeben und hierbei 
International ubJiche Schnittstellen anzubieten. Das Angebot Ist entsprechend zu ergan~en. 

HIlfsweise: 

Die Betroffene hat Abschluss-Segmente in der Varfante Ethernet In drei Qualitäts- und 
Serviceklassen anzubieten und mittels eines E-NNI zu Qbergeben welches die gleichen 
Schnittstellen wie das Angebot der Telekom Austria TA AG verwendet Das Angebot Ist 
entspreChend zu ergQnzen. 

5. Kein nachfragegerechtes Angebot an BandbreIten 

Der bisherige Vertragsentwutf verfUgt noch nicht Uber ein nachfragegerechtes Angebot von 
versGhiedenen Bandbreiten von Abschluss-Segmenten und muss insoweit nachgebessert werden. Im 
europalsehen Vergleich werden regelmäßig weitere Bandbreitenoptionen angeboten. 

Das Angebot bietet insbesondere Im Bandbreltenbereioh zwischen 2MbitJs und 10Mbit/s lediglich drei 
verschiedene Bandbreiten zur Al,Jswahl. Insgesamt stehen die angebotenen Absc:hlu8s..gegment~ in 
der Variante Ethernet lediglich in sieben verschiedenen 13andbreiten zwischen 2 Mbitls und 155 
MblUs zur VerfOgung. Dies entspricht weder dem Bedarf der Nachfrager von Abschluss-Segmenten 
von MIetleitungen auf Vorleislungsebene. noch Ist dieses Angebot mit der NaChfrage von Endkunden 
in Obereinklang zu bringen, Vielmehr mOssen hier Abschluss-Segmente In der Variante Ethernet in 
wesentlich mehr Varianten angeboten werQ'en. 
Dies zeigt auch ein Vergleich mit den Vorleistungsangeboten in anderen Europäischen Ländem, $0 
bietet das BritiSche Telekommunikatlonsunternehmen Brltlsh TeJeoommunications pie. bereits seit 
einigen Jahren Im Rahmen des Produktes BT Ethernet Connect UK Abschluss-Segmente in der 
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Veriante Ethernet In den Bandbreiten 200Kbps, 400Kbps, 600Kbps, 800Kbps, 2Mbps, 3Mbps, 
4Mbps, 6Mbps, 6Mbps, 7Mbps, 8Mbps, 9Mbps, 10Mbps, 15Mbps, 20Mbps, 25Mbps, 30Mbps, 
35Mbps, 40Mbps, 45Mbps, 50Mbps, 60Mbps, 70Mbps, 80Mbps, SOMbps, 100Mbps, 150Mbps, 
200Mbps, 250Mbps. 300Mbps, 350Mbps, 400Mbps, 450Mbps, 500Mbps, 600Mbps, 700Mbps, 
800Mbps, 900Mbps, 1Gbps an (Quelle: http://business.bt.com/assets/pdf/networking/ 
datasheetiEthemet-Connect·UK-Datasheet.pdf), 

Ausweislich einer auf der Homepage der Österrelchischen Regollerungsbehörde RTR 
veröffentliohten Leistungsbeschreibung (https;//www.rtr,atluploadslmedla/24556_G166_2007,pdf) 
bietet das Untemehmen Telekom Austrla bereits seit dem Jahre 2007 Abschluss-Segmen{e in der 
Variante Ethernet in den folgenden Bandbreiten lim: 

TabeJfe Z: Bandbreiten und ServIceklassen 

Quelle: RTR Homepage 

Dies zeigt, dass durohaus eine alternative Gestaltung der Bandbreiten möglich Ist und es hierfOr 
keine technlsohen GrUnde gibt, die einem allgemein nachfragegerechten Angebot im Wege stehen 
wUrden. Dass entsprechende Angebote bereits seit Ober sechs Jahren in anderen Europäischen 
Ländern zur Vertugung stehen, beweist vielmehr, dass es In den vergangenen Jahren versäumt 
wurde. das hiesige Angebot nachftasegerecht zu regulieren. 

Verlzon beantragt daher wie folgt zU beschließen: 

Die Betroffene hat Absohluss-Segmente zumindest In den symmetrischen Bandbreiten 2. 4, 
6, 8, 10, 20,40, 60, 80, 100, 120, 140 und 155 MbitJs anzubieten, die mittels eines E-NNI 
gebündelt zu ubergeben sind. Dss Angebot Ist dahingehend zu erganzen. 

111, Z\Jm Vertragsentwurf Im Einzelnen 

1. Zum Vertrag.entwurf allgemeIn 

Die Betroffene Ist von der BNefzA in zahlreichen Bereichan der Zugangsregulierung dazu verpflichtet 
worden, ein standardangebot rur eine ZuganQsleistung abzugeben. Hierzu il:tlhlen der Zugang zur 
Tellnahmeranschlussleltung ebenso wie der Zugang zu MobUfunknelzen, der Zugang zum 
Bitstromzugang sowie nunmehr auch der Zugang zU Mietleitungen. Es Ist Jedoch nicht ersichtllch, 
dass die l3etroffene hier einem einheitlichen Muster folgend die allgemeInen VertragsbestandteIle des 
Hauptteils konslatent ausformuliert. DIe BNefLA sollte Insoweit darauf achten, dass sich durch die 
unterschiedliche Gestaltung von Hauplvertragsblsttmmungen In unterschiedllehen Zugangsverträgen 
unterschiedliche Regelungen wiederfinden. Oie Betroffene ist Insofern zu verpflichten, ein 
einheitliches und konsistentes RahmengerOst für ihre Zusammenschaltungsverträge zu gestalten. 
Nur so Ist sichergestellt, dass zu Lasten der Nachfrager des Standardangebots disKriminierende 
Regelungen in diesem Bereich keine Verwendung finden kannen. 

2. Hauptteil 

a. Präambel 

In der Präambel fordert die Betroffene, dass bei Anderung oder Wegfalls dar Regullarungsvarfilgung 
der Verttag rQckWlrkend anzupassen oder fristlos zu kUndigen seI. Die Regelung erweist sich als zu 
weitgehend und mithin als unbillig. Dle Regelung Ist daher nicht genehmigungsfahig. 
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Da balde Vertragsparteien ein Interesse an der I.elstungserbrlngung haben und fUr den Fall des 
Wegfalls der Regulierung ausschließlich die kOl'lkl'eten Bedingungen der leistungserbringung, nicht 
aber die Lelstungserblingung an sieh in Frage steht, Ist eine frfstlose KondigungsmögJlchkelt fOr die 
Betroffene auch Im Hinblick auf § 313 Abs. 36GB als nicht angemessen einzustufen. Nur dfe 
Anpassung der tatsachIich strittigen Konditionen erscheint hier eine interessens- und sachgerechte 
Möglichkeit. Die BNetzA hat hierzu bislang eine Frist von sechs Monaten vorgesehen, innerhalb derer 
die Betroffene dem Vertragspartner ein geändertes Vertragsangebot zu unterbreiten hat. An einer 
solchen Regelung ist auch zukünftig festzuha.lten. 

Verizon beantragt daher wie folgt zu beschließen: 

Die Regelung ist dahingehend anzupassen, dass ein Änderungsrecht der Betroffenen fOr den 
Fall der Anderung oder Wegfalls der RegulIerungsverfügung lediglich im Rahmen einer 
ordentlichen Kundlgung möglich 1st. 

b. Netzänderungen (Ziffer 2) 

Gemäß Ziffer 2 soll dia Betroffene das Recht erhalten, an Ihrer eigenen Netzplattform zur 
Realisierung der vertragsgegenständllohen Leistungen technische Modifikationen vornehmen zu 
dOrfen. Dies benachteiUgt die Naehfrager der vertraglichen leistung und ist unbillig. DIe Regelung Ist 
daher nicht genehmigungsfahlg. 

DarOber hinaus soll es weiterhin verftagsgamaß sein, gegenaber dem jeweiligen Vertragspartner 
gegebenenfalls Einschrankungen bei der Nutzbarkeit der vertragsgegenständlichen Leistungen 
vorzunehmen. Aus eir'ler solchen Klausel ergibt sich jedoch schlicht ein reines, einseitiges 
lelslungsänderungsrEleht zugunsten der Betroffenen, welches einet InhaltskontTolle nach §§ 307 ff. 
BGB nicht standhalten kann. Die bisherige Regelung ist weder hinreichend konkret gehalten, nm:h 
sIeht sie die Zustimmung des Vertragspartners vor, In der bisherigen Form ist sie somit zu streichen. 

Verlzon beantragt daher wie folgt zu beschließen: 

Oie Regelung isl dahingehel'ld anzupassen, dass Einschränkungen bei der Nullbarkelt der 
vertragsgegenständlichen Leistungen lediglich Im Rahmen einer ordentlichen KQndigung 
möglich alM. 

c. Preise (Ziffer 3.2) 

Der.zelt sieht der Entwurf in Ziffer 3.2 eine Regelunglur Preisgeltung vor, di!illm Wesentlichen an die 
Formulierung im Standardangebot zur IC-ZusammenschallUng (dort Hauptteil, Ziff. 29 Ut. b) 
angelehnt zu sein sehelnt. Die enthaltel'lel'l Abweichungen zur IC-Zusammenschaltung zum Nachteil 
der Nachfrager t.lind unbillig. Die Regelung Ist daher nfeht genehmigungsfähig. 

Insoweit ist es unverständlich, wenn die Betroffene im Detail hier nun doch von einer bereits 
regulatorisGh überprüften Klausel erneut abweichen will. Zur Vermeidung von unterschiedlichen 
Interpretationen diesei Themas Ist deshalb der exakte Wortlaut de.. Regelung Im Standardangebot 
zur IC-Zusammenschaltung zU verwenden. 

Verizon beantragt daher wie folgt zu besChliaßen: 

Die Reg$lung In Ziff. 3.2 des vorliegenden Entwurfs ist durch den genauen Wortlaut der 
Regelung im Standardangebot zur IC-Zusammenschaltung, dort Hauptteil, ztft. 29, lit. b} (So 
28 des Dokuments) zU ersetzen. 

d. Fälligkeit der Zahlung (Ziffer 4.1) 

Die enthaltene Verpflichtung zur jährlichen Vorauszahlung ist wettbewerbswidrig, benachteiligt die 
Nachfraget unbillig und Ist daher nicht genehrnigungsfähig. 
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Verizon kritisiert seit langer Zelt die wettbewerbswidrige Praxis der jahrlichen 
Vorauszahlungsverpflichtung. Diese für dIe Nachfrager erheblich nachteilige Praxis ist im Rahmen 
des Verfahrens endlioh als unbillig einzustufen. Stattdessen muss eine angemessene Regelung so 
ausgestaltet sein, dass die branchenIlblIche monatliche Abrechmmgsweise Implementiert wird. An 
dieser stelle ist das in der Vergangenheit von der Beschillsskammer angefOhrte Argument, wonach 
gerade diese Vorgehenswelse der Jahrelangen Praxis die 

Soweit die Betroffane beantragt, dass Entgelte auCh weiterhin jährlich im Voraus zu bezahlen sind, Ist 
der vorgelegte Vertragsentwurf abzulehnen, Auswelsllch der bereits vorliegenden Stellungnahmen 
entspricht dies nicht der Nachfrage und benachteiligt Nachfragt!( des Standardangebotes einseitig. 

DIr~$e beantragte Zahlungsregelung ist insbesondere deshalb rechtsmissbmuchlich, da die mit dem 
vorliegenden Vertmgsentwurf für die CFV Ethernet Mietleilungen beg~hrten 
Mlndestvertragslaufzeiten, wie nachfolgend ausgefOhrt. nicht genehm!gungsfähig s~in kann. 
Ungeachtet dessl!tn dienen Vorallstahlungen der SIcherung der Interessen lediglich einer einzelnen 
Vertragspartei, so dass eIne solche Vertragsbestimmung bereits eine anfängliche Obersicherung 
darstellt und somit gemäß § 138 BGB als nichtig zU betrachten ist. 

Vorliegend handelt es sich bei der Vorauszahlung gerade um eine sok:he Sicherheitsleistung, denn 
dem vertraglich geforderten Vorauszahlungsaospruch steht keine Gegerllelstung entgegerI. die eine 
VOicluszahlung zwingend erforder1lch macht. Die Höhe der SlcherheiUileistung ilberstelgt ludem auch 
den Wert dei zu sichernden Geschäftes erheblich. 

Eine Verpflichtung zur VOrleistung von Entgelten Uber ein Jahr im Voraus begünstigt mithin elOlleltlg 
die Betroffene und Ist folglich nIcht genehmigungsfähig. Denn durch diese VorleistungsptJicht wird 
gleiChzeitig der finanzielle Spielraum der Wettbewerbsr unnötig eingeschränkt und somit der 
Wettbewerb insgesamt erheblich beeinträchtigt. Dies steht der Erreichung der RegulIerungsziele, 
insbesondere § 2 Abs. 2 Nr. 2, 3 und 5 TKG, entgegen. 

Im Ergebnis kommt eine derartige Vorfinanzierung zudem in finanzieller Hinsicht wiederum einer 
MlndeslOberlassungsdauer gleich. Nach der Beschlusspraxis der BNetzA bedeutet eine 
Mindestllberlassllngsdauer ein vom Abnehmer garantiertes Zahlungsversprechen In bestimmter 
Höhe Beschl. v. 28. Jarluar 2008 ~ BK3a-07/040,. S. 7). Zwar besteht ein 

"In,.....n,..""," wird 

Diesbetogllch hat die BNetzA bereits im Rahmen des VelWaltungsverfahrens wegen des 
Standardangebotes für Termlnierungslelstungen (siehe Verfahren BK3.oef40 Beschluss vom 6. Juli 
2007. dort Seite 11 ff) entSChieden, .dass die Slctterheitslelstung zu erstatten ist, wenn da.s biSherige 
Zahlungsverttalten die Zuverlässigkeit des Vertragspartners bestätigt hat. Eine als Geldsumme 
hinterlegte SIcherheitsleistung ist angemessen zu verzinsen: Diese RegulIerungspraxis ist hier 
entsprechend anzuwenden und 'lOri der erkennenden BeSChlusskammer der Betroffenen 
vOl%ugeben. 

\NIII die BNetzA eine Vorauszahlung in den engen Grenzen des § 1388GB überhaupt zulassen, so 
hat sie allerdings eine Absicherung der Nachfrager siCherzustellen und die Betroffene zu verpflichten. 
den Naehfragern des Produktes CFV eine Sicherheit fOr die geleistete Voraul:z;ahlung :4U gt;tWähren. 
InSbesondere hat sie fUr einen Ausgleich der Interessen der Vertragaparteien zu sorgen. um zu 
'IIermelden. dass die entsprechende Regelung gegen die Vorschriften des § 307 Abs. 1 BGB 
verstößt. 
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WIr schlagen vor, eine alternative Formulierung aus dem Wortlaut der Regelung in Ziffet B 
Zahlungsbedingungen In den AG.B Obertragungsw6ge (vgl. 
http://www.telekom.deJdlp/agb/pdff40082.pdf abgerufen sm 4. März 2013) zu übernehmen. Die 
dortige Leistung ist technisch Identisch ;zu den hier in Rede stehenden CFV, weswegen aus 
NichtdiskrlmlnlenmgsgrOnden eine abreohnungstechnische Gleichbehandlung erfordetlich ist. 
Ansonsten wUrden Nachfrager der Betroffenen schlechtet gestellt als daren eigene Endkunden. 
Nachfrager könnten zudem eine vergleichbare Leistung nicht nachbauen und wOrden insofem 
wettbewerbllch behindert. 

Verizon beantragt daher wie folgt zu beschließen: 

Ziff. 4.1 wird wie folgt geandert: 
4.1. FOr die Bereitstellung und Oberlassung von CFV stellt die Telekom einmalige 
Bereltstellun9s- und montttliche Oberlassungsentgelle In Rechnung. Monatliche Entgelte 
sind, beginnend mit dem Tage der Obergabe gemäß Anlage 1 - lelstutlgsb6schreibl.mg, 
PIJnkt 6.6., fur den Rest des Monats anteilig zu zahlen. Danaoh sind diese Entgelte monatlich 
Im Voraus zu zahlen. Ist der Preis für Teile eines Kalendermonats zu berechnen, so wird 
dieser for jeden Tag anteilig berechnet. 

Hinsichtlich der Sicherheitsleistung Ist auf die bereits von der BNefzA genehmigten Formulierungen in 
anderen Standardangeboten z.ur ZugangsregulIerung (Hinweise sIehe oben im Text) z.urUckzugreifen. 
Weitere AusfUhrungen hierzu finden sich unter Punkt III g) weiter unten. 

e. Zlhlungsverzug (Ziffer 6.3) 

Der pauschalierte SChadenersatz Ist aberzogan und daher nicht genehmigungsfähig. 

Verlzon betrachtet das in Ziffer 6.3 festgehaltene Recht zur Erhebung eines pauschalierten 
Schadensersatzes von 50 % eines vollständigen Jahresbetrages bel Zahlungsverzug als eine 
ungerechtfertigte Überkompensierung möglicher Schäden der Betroffenen. Die von der Betroffenen 
vorgesehene Möglichkeit des Nachweises eines geringeren SChadens heilt den hier offensiohtlichen 
Verstoß gegen § 309 Nr. ~a BGB (paUschallerung von SchadensersstzansprOchen) nicht. 

Das unter Ziffer 5.2 eingeräumte Recht auf Verzugszinsen in Höhe von acht Prozentpunkten Ober 
dem Basiszinssatz gemäß § 2478GB erscheint aus Sicht von Verizon ausreichend, um einen 
etwaigen Verzug zu kompensieren. 

Verizon beantragt daher wie folgt zu beschließen: 

Ziffer 5.3 wird gestrichen. 

f. Einwendungsau$schluss (Ziffer 8) 

Der In Ziffer 6vorgesehene Einwendungsausschluss Ist nicht genehmigungsfähig. 

Nach Ansicht von Verizon stellt der In Ziffer 6 vorgesehene Einwendungsausschluss rur bekannte 
Rechnungseinwendungen sowIe die ebenfalls In der Klausel enthaltene Zustimmungsfiktion für 
R.echnungen nach Ablauf eines JahfElB eine unbillige BenaChteiligung der Veftragspartner der 
Betroffenen dar. Wir weisen darauf hin, dass derartige Einwendungsklauseln in der Vergangenheit 
von der BNetzA bereits fOr unwirksam erldart wurden. weswegen auch in diesem Fall der Regelulig 
die Zustimmung zu versagen ist. Eine derartige formularmlßIge Fiktion verstößt gegen § 307 Abs. 1 
Satz 1 i.V.m. § 308 Nr. 58GB (vgl. Beschluss BK 3-06/045). 

Verizon beantragt daher wie folgt zu beschließen: 

Ziffer 6 wird gestrichen. 
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g. Slcherheitsteistung (Ziffer 7) 

Die Regelung zur SIcherheitsleistung ist nicht genehmigungsfähig. 

Die Verpflichtung der Betroffenen tur Erbrlngung der Leistung wird in Ziffer 7 von der Bereitstellung 
einer angemessen SIcherheitsleistung abhangig gemacht. Eine derartige pauschale Regelung stellt 
aus Sicht von Verizon im zusam",enspiel mit der jährlichen Voraus;zahlungspfliGht in Ziffer 4.1 eine 
Obersicherung der Betroffenen zum Nachteil der Nachfrager dar. Die Kopplung der Leistungspflicht 
an das Erbringen einer Sicherheltsleiatung dürfte vielmehr nur darm gerechtfertigt seIn, wenn der 
potentielle Vertragspartner etwa durch Zahlungsvsrzug In der Vergangenheit Zweifel an seiner 
ordnungsgemäßl1ln le!stungserbringung erzeugt hat. 

Im Übrigen Ist eine etwaige Regelung zu einer Sichemeltsleistung an die bereits von der BNetzA in 
anderen Standardangebotsverfahren Obetprflften Formulierungen anzupassen. Aus 
KOn6i6ten~rQnden ist insofern die Regelung anzugleIchen. 

Verizon beantragt daher wie fOlgt zu beschließen: 

Ziffer 7 ist durch aine angemessene Regelung zur Höhe sowie zur ROekgabe der 
SIcherheilsleistung auf Basis vorangegangener Entscheidungen der BNetzA tU ersetzen, 

h. Haftung (Ziffer 8.3) 

DIe elnseltJge Beschränkung der Haftung fUr dIa fahtlässlge Verletzung vertraglicher Pflichten, auch 
solcher die als Hauptleistungspflicht zu sehen sind. Ist unzulässig. Nach sla.ndiger zivilgerichtlicher 
Rechtsprechung ist die Freizeichnung von wesentlichen, den Vertragszweck mitbestimmenden 
Pfliohtverletzungen unzulassig. Es besteht ein ausreichender Schutz der 8etroffenen durch 
gesetzliche Regelungen. Die Aufnahme von reinem Gesetzestext in den Vertrag ist nicht erforderlich. 

Verizon beantragt daher wie folgt zu beschließen: 

Ziffer 8.3 wird gestrichen, 

I. VeriragsJaufzQ[tlKOndigung (Ziffer 9) 

Die von der Betroffenen In Ziffer 9 des Entwurfs aufgefOhrten aufgezählten ){Ondigungsgrllnde geben 
AnläS! zur Kritik und sind unbillig. 

Hinsichtlich der Regelung in Ziffer 9.2 zu Fragen der Änderung, Aufhebung oder des Neuerlasses der 
RegullenmgsverfOgung oder des Standardangebotes verweisen wir auf die bereits zur Präambel 
getroffenen Aussagen. 

Die bisherige ~ormul!erung Ist unklar Und lässt einen unnötigen Intefpretationsspielraum offen, Auch 
die Autllstung des N1pekts der wesentUchen Anderung der allgemeinen Nachfrage kann keinesfalls 
ein Recht z.ur sofortigen KOndlgung begrUnden. Dia Erörterung der NachfmgesituBtion ist Thema der 
MaJ'ktanalyseverfahren und eine einseitige Fl;lstselzung obliegt nicht der Betroffenan. Vielmehr 1st das 
Gegenteil der Fall: tOr die von der BNetzA festzusetzende Laufzeit des Vertrages ist eine ordentliChe 
Kundigung durch die Betroffene ausgeschlossen. 

Verizon hält den KllndlgungsgNlld des Verstoßes gegen wesentlIche Mitwirkungspflichten als Grund 
fOr eine fristlose Kondlgung In der gegenwärtigen Fassung fUr unzulässig. Unter Bel'ÜcKsichtigung der 
Vorgaben des § 323 Abs. 1. 38GB ware die Regelung um die Erforderlichkeit der vorherigen 
Abmahnung oder das dem Nachfl'ager zu gewahrende Recht auf Abhilfe zu ergänzen. Zudem erfüllt 
ein Verstoß gegen wesentliche Mitwirkungspflichten auch nicht den Begriff def besonderen Ul'l'l~tände 
nach § 323 Abs. 2 Nr. 38GB, welcher einen sofortigen Rncktrttt zUlassen würde. Im Übrigen Ist die 
vorherige Abmahnung aueh In Ziffer 11.2 der AGB Obertragungswege enthalten. Eine DISkriminierung 
der Nachfrager der Betroffenen gegenOber deren Endkunden Ist nicht zuläsaig, weswegen die 
Regelung anpassung8bedQr!tig ist. 
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Verlzon beantragt daher wie folgt zu beschließen: 

1. 	 Die Regelung zur ordentlichen KOndigung in Ziffer 9.2 a) ist so abzuänderl'\, dass klargestellt 
wird, dass eine ordentliche Ktmdigung durch dIe Betroffene während der Mindestlaufzeit des 
Standardangebotes nicht möglich Ist. 

2. 	 Die in Iit. b) vorgeiehenen KOfldigungsgründe fOr die Betroffene sind an die In § 323 Abs. 1 
BGB vorgesehenen Maßnahmen anzupassen (ES Ist mithin mindestens eine Klausel 
aufzunehmen zur vorherigen Abmahnung und zum Rooht auf Abhilfe). 

j. 	 Sonstiges (Ziffer 11,2) 

In Ziffer 11.2 Ist vorgesehen, dass bei eIner Umwandlung im Sinne von § 1 UmwG von KUNDE, 
KUNDE die Kosten filr die daraus resultierende Anpassung der Systeme bei der Betroffenen tragen 
soll. In ihrer bisherIgen Formulierung ist die Regelung unbilllg. Sie i~t beidseitig auszugestalten, denn 
auch die Betroffene unterliegt gesellsohaftsrechtllchen Veränderungen, die eine Änderung der 
Systeme bel den Nachfragern erforderlich machen. Oie ledlglioh einseitige Kostentragungspfllcht 
bevorteilt einseitig die Betroffene. 

Verlzon beantragt daher wie folgt zu besohlleßen: 

Der letzten Satz in Ziffer 11.2 wird gestrlohen. 

Hilfswelse: 

Der letzte Satz In Ziffer 11.2 ist wie folgt zu andern; 

Wird es aufgrund einer Umwandlung im Sinne von § 1 UmwG eines der Vertragspartner 

eTfordel11ch, dass der jeweils andere Vertragspartner eine Anpassung seiner Systeme 

vorzunehmen hat, trägt der verursaChende Verfmgspartner die Kosten tot die Anpassung, 

sofern diese als in unmittelbarem und ausschließlichem Zusamrtlenhang mit der 

Umwandlung stehend nachgewiesen werden. 


k. 	 Salvatorische Klausel (Ziffer 11.6) 

Die salvatoriSthe Klausel ist in ihrer jetzigen Form unbillig und bedarf ebenfalls der Anpassung. 
Derzeit ist vorgesehen, dass der Betroffenen ein einseitiges Recht zur Schließung einer 
VertragslUcke zustehe" toll. An dieser Stelle Ist klsl%ustellen, dass ein beIderseitig angemessener 
Interessensausgleich Im Wege der ergänzenden Vertragsautllegung erzielt wird bzw. eine gesetzliche 
oder richterliche Vertragsergänzung erfolgen soll. 

Verizon beantragt daher wIe fOlgt zu beSChließen: 

Ziffer 11.6 wi«i gestrichen. 

I. 	 Fehlende Regelungen Im bisherigen Vertragsentwurf 

Verizon bemängeJ~ dass das bisherige Vertragsangebot der Betroffenen an zahlreichen Stellen nicht 
markttaugllch ist, da entscheidende Regelungen nicht aufgenommen wurden, die aber gerade dazu 
erforderHch sind. wirksamen Wettbewerb durch entspreChende Vertragsklauseln abzusichern. Hierzu 
zählen exemplarisch Regelungen ;zur Expressentstörung, zur Einhaltung der Qualitatspar~meler 
sowle sonstige Vertragsstrafen etwa bel nicht rechtzeitiger Bereitstellung durch die Betroffene. 

Auch fehlen Regelungen zu verbindlichen Bereitstellungsfniten. In diesem Zuaammenhang muss 
berUckslchtigt werden, da$s die Betroffene entßprechende Regelungen bereits in ihrem 
Endkundenprodukt selber vorsieht (vgl. AGB Obertragungswege. dort ZIffer 12). selli 
Gtoßkundenangebot entsprechende Regelungen aber nIcht enthalten sol!. HIerin ist eine klare 
wettbewerbswidrfge Diskriminierung zu erkennen. 
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Verizon beantragt daher wie folgt ZU beschließen: 

1. 	 Es ist eine Regelung fOr die marktObliche EJepressenlstörung sowie ein pauSChalierter 
Schadl!!tlsersatz für den Fall der verspäteten Standard- oder Expressentstörung 
aufzurt&hmen. Dabei ist die Expressentstörzeit auf vier Stunden festzulegen. 

2. 	 Es ist eine Regelung zu verbindlichen Bereitstellungsfristen, eine angemessene 
Regelung zum pauschalierten Schadensersatz sowie die Möglichkeit, einen höheren 
Schaden geltend ZU machen, vorzusehen. 

2. 	 Anlage 1: Lelstungsbeachreibung 

a. 	 Zur Lelstung'beschrelbung insgesamt 

Vor dem Hintergrund dar allgemeinen Nachfrage nach Elnftlhrußg eines PPC-Modells und der damit 
einhergehenden Forderung, Zugang zu AbschluSS-8egmenten von MIetleitungen zu gewähren, ist die 
Bezeichnung der Leistung CFV SCH dahingehend abzuandem, dass Missverständnisse und 
Verwechslungen zwischen CFV SDH in der Variante Punkt-zu-Punkt und der neu eInzuführenden 
CFV SDH In der Variante Abschluss-Segmente oder Punkt-zu-Multlpunkt ausgeschlossen werden 
I<Önnen. 

VeJizon beantragt daher wie folgt zu beschließen: 

Oie leistung CFV SDH Ist In RCFV SDH P2p· oder "eFV SDH Punkt-zu-Punkt" oder eine 
vergleichbare BezeiChnung umzubenennen. 

b. 	 Oberlassung von CFV SDH (Ziffer 1.1) 

Eine Regelung, die den Nachfragem von CFV SDH kein Mitspracherecht bei der Änderung der 
Technischen Beschreibung der Betroffenen gewahrt ist. nicht genehmlgungsfahig. 

Die Rflgelung in Ziffer 1.1 der Leistungsbeschreibung sieht vor, das 

"Die Lelstungsparamefer der CFV SDH im Einzelnen ergeben sich aus dM Teohnlschen 
Beschreibungen der Telekom, ditt der jeweiligen ITU-T-Empfahlung in voJl~m Umfang 
entsprechen. Auf sc:hriftJlche Aufforderung (siehe Anlage 6 - Ansprechparlne(. Punkt 1.4) 
übef$end8t die Telekom die Technlsohe Beschreibung der Telekom an KUNDE. 

Äfldarongen der ITU-T-Empfehlungim werden die V$rltagsparlner einvemehmlich in die 
Technische Beschreibung der Telekom aufnehmen. It 

Hierbei ist nicht erslohtlloh, welche Auswirkungen eln~ Änderung auf die bereits bereitgestellten 
Leitungen hat und In welchem Umfang Änderungen der ITU~T-Empfehlungen von den Nachfragem 
akzeptiert werden müssen. Ein bloß einseitIge Anderl,lngsmöglichkeit fOr die Betroffene kommt einer 
einseitigen, in dieser Form nicht zu/assigen Anderungsmöglichkeit der Lelsrungsbeschrelbung gleioh. 
Zudem ist nicht ersichUich, welche Auswirkungen sich aus einer Änderung der TeChnischen 
Beschreibung auf bereiw bereitgestellte Leitungen ergeben. 

Diesbezüglich sollte klargestellt werden. dass Änderungen der Technischen Beschreibung in Fo/ge 
von Änderungen der ITU~T-Empfeh/llngen keine Auswirkungen zum Nachteil der NachfrageT haben 
werden. 

Ver1zon beantragt daher wie folgt zu beschließen: 

Ziffer 1.1 der leistungsbeschreibung ist dahingehend zU Mcfern, dass Änderungen der 
Technischen Beschreibung in Folge von Anden.mgen der ITUMT·e;mpfeh/ungen keine 
Auswirkungen auf bereits bereitgestellte Leitungen haben. 
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c. Verfügbarkelt (Ziffer 1.2) 

Oie Betroffene sieht eine Verfügbarkelt von lediglich 99,0% bezogen auf das Kalenderjahr vor. Dias 
entspricht nicht der allgemeinen Nachfrage aber auch nicht der MarktOblichkeit vergleichbarer 
Angebote Im europäischen Ausland. 

Au~welslich Ziffer 1.2 des Vertrages haben GI:'\! SOH jeweils eine Vel'fOgbarkeit von nur 99.0% 
bezogen auf ein Kalenderjahr. Dies bedeutet eine maximale Ausfallzeit vOtl 87,6 Stunden oder mehr 
als dreleinhalb Tagen. Dies ist för eine Mietleitung nicht hinnehmbar. Zudem gewährt sich die 
Betroffenen In Ziffer ader Leletungsbeschreibung das Recht. planbare Wartungsmaßnahmen Ulgllch 
in der Zelt von 3:00 Uhr bis 5:30 Uhr, zusätzlich jeden ersten Sonntag im Monat von 01:00 Uhr bis 
06:00 Uhr durchzuführen. welche gemäß Ziffer 8.3 Satz Z der lelstungsbeschr~lbung nicht irYI 
Rahmen der Berechnung der Verfügbarl<eit zu berücksichtigen sind. 

Verfzon beantragt daher wie folgt zu beschließen: 

Ziffer 1.2 der LeistungsbeschreIbung ist wie folgt neuzufassen: 

Die Zahl.99,O· ist durch die Zahl .99,9" zu ersetzen. 


HIlfsweise: 

Ziffer 6.3 Satz 2 der Leistungsbeschreibung wird gestrichen. 

d. Implementierung eine, PPC-Modells (vor Ziffer 2) 

Pas Angebot der Betroffenen ist in der vorgelegten Form nicht genehmigungsfähig, da es die bereits 
seit Jahren geforderte regulatorisehe Implementierung eines PPC-Modells nicht betilckslchtigt. 

Verizon beenhagt daher wie fol9t zu beschließen: 

Die Betroffene hat Abschluss-Segmente in der Variante aOH gebündelt Ober international 
übliche Schnittstellen zu Ubergeben. Das Angebot ist entsprechel'ld zu ergänzen. 

e. Lelltungsbeschreibung CFV Ethernet: Zur Leietunl1sbeschrelbung allgemein 

Vor dem HintergrUnd der allgemeinen Nachfrage nach ElnfOhrung einer Obergabe in Form einer E
NNI..schnittstelle und der damit einhergehenden Forderung Zugang zu Ethernet-Abschluss
Segmenten von MleUeltungen zu gewähren, ist die BezeIchnung der leistung CFV Ethernet 
dahingehend abzuändern. dass Missv8rstl'!ndnisse und VelWBchs!ungen zwischen CFV Ethernet in 
der Vatiante Punkt-zu-Punkt und CFV Ethernet In der neu einzufahrenden Variante Abschluss
Segmente oder Punkt-zu-Multl-Punkt ausgeschlossen werden können. 

Verfzon beantragt daher wie folgt zu beschließen: 

Oie leistung CA! SDH ist in nOFV Ethernet P2P" oder DCFV Ethemet Punkt-zu-Punkt" oder 
eine vergleichbare Bezeichnung umzubenennen. 

f. l.elswngsbHchreibung CFV Ethemet: Angebotene Bandbreiten (Ziffer 2.1) 

DII~ Im Rahmen der leIstungsbeschreibung OFV Ethernet angebotenen Bandbreiten bleiben hinter 
der allgemeinen Nachfrage zultlck und sind daher nur nach Ergänzung genehmlgungsJähig. 

Das Angebot beInhaltet insbesondere im Bandbreitenbereich ~ischen 2Mbitls und 10Mbit/s lediglich 
drei verschiedene Bandbreiten. Insgesamt stehen die angebotenen Absch.luss-Segmente in der 
Variante Ethetnet lediglich in &leben verschledel'len B~ndbrelten zwischen 2 Mbit!s und 155 Mbitls 
zur Vertilgung. Dies entspricht weder dem Bedarf der Nachfrager von AbSChluss-Segmenten von 
Mietleitungen auf Vorlelslungsebene, noch ist dieses Angebot mit der Nacmhg8 von Endkunden In 
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Obereinkl~ng zu bringen, Vielmehr mOssen hier Abschluss-$egmente In der Variante Ethernet In 
wesentlich mehr Varianten al'lgeboten werden. 

Dies zeigt auch ein Vergleich mit den Vorleistungsangeboten in anderen Europäischen Ländern. So 
bietet das Britische Telekommunikationsunternehmen British Telecommunicaijons pIe, bereits seit 
einIgen Jahren, im Rahmen des Produktes Br Ethernet Connect UK Abschluss-Segmente In der 
Variante Ethernet in den Bandbreiten 200Kbps, 400Kbps, 600Kbps, aOOKbps, 2Mbps, 3Mbps, 
4Mbps, 6Mbps, 6Mbps, 7Mbps, 8Mbps, 9Mbps, 10Mbps, 15Mbps, 20Mbps, 25Mbps, 30Mbps, 
35Mbps, 40Mbps, 45Mbps, 50Mbps, 60Mbps, 70Mbps, 80Mbps, 90Mbps, 100Mbps, 150Mbps, 
200Mbps. 250Mbpi, 300Mbps, 360Mbps, 400Mbps, 450Mbps, 500Mbps, 600Mbps, 700Mbps. 
800Mbps, 900Mbps, 1Gbps an (QueUe: 
http://buslne$s.bt.comfassetslpdf/netwol1<ingldatasheetiEthernet-connect-UK·Datashe~t.pdf). 

Ausweislioh dieses, auf der Homepage der Österreichischen RegullerLmgsbehOrde RTR 
veröffentlichen Dokuments https:flwww.rtr.atluploads/media/26505_G145_2009.pdf. bIetet das 
Unternehmen Telekom Austrla TA AG ebenfalls bereits seit dem Jahre 2007 Abschluss-8egmente In 
der Variante Ethernet in den Bandbreiten 2. 4, 6. 8, 10,20,40. SO, 80, 100. 120, 140 und 156 Mbitls 
an. Dies zeigt, dass durchaus eine alternative Gestaltung der Bandbreiten möglich Ist und es hierfOr 
keine technischen Beechr3nkungen gibt, die einem nachfragegerechten Angebot Im Wege stehen 
würden. 

Verlzoo heantragt daher wie folgt zu beschließen; 

Die Betroffenen h~t Abschlu$s-Segmente .zumindest in den 13andbrelten 2, 4. 6, 8, 10, 20, 40, 
60, 80, 100, 120, 140 und 155 Mbitls anzubieten. Das Angebot Ist dahingehend zU ergan~en. 

g. 	 Leistungsbe6chrelbung CFV Ethernet: Qualitätspatameler (Ziffer 2.2) 

Die im Rahmen der LeIstungsbeschreibung CFV Ethernet angebotenen Qualitatsparameter bleiben 
hinter der allgemeinen Nachfrage zurüok: und sind daher In der vorliegenden Form nicht 
genehmigungsfähig. 

DIe angebotenen Qualltäwp~tameter sind vor dem Hintergrund des tatsachlich Möglichen und dem 
Einsatzzweck von CFV Ethernet nicht genehmigungsfahlg, da sie hinter der allgemeInen Nachfrage 
zurüokbleiben und somit die Nachfrager unbillig benachteiligen. HinsichUlch der 
QualItätsanforderungen for CFV Ethernet Punktpzu-Punkt schließen wir uns den Forderungen von 
EPIL/8 und VATM an. 

Ve~on beantragt dah&f wie folgt zu beschließen: 

Das Angebot h?t entspreehend der Ausftltlrungen der Beigeladenen EPlus und VATM zu 
Qualitätsanforderl,lngen anzupassen. 

h. 	 Lelstungsbeschl'elbung CFV Ethernet P2MP: Aufnahme eIner Zusätzlichen 
Leiatung8beschrelbung (nach Ziffer 2.2) 

Dem Angebot fehlt eine Leistungsbeschreibung. welche einen ZUgang 2;1,1 AbsOhluss·Segmenten von 
MIetleitungen mit Ethernet..schnittstelJen und deren gebündelte Obergabe In Form eines E·NNI 
gewährt. 

Ein VergleiCh mit ähnlichen Angeboten In anderen Europäischen Lindern zeigt, dass dort bereits 
Leistungen mit wesentlich flexibleren Qualitätsparamelem angeboten werden (~.o,). Vor diesem 
Hintergrund muss sich das Deutsche Standardangebot z.B. mit dem Angebot in Österreich rnElSsen 
lassen und ebenfalls einen Zugang zu Abschluss-Segmenten in Form eines Ethernet Punkt-zu
Multlpl,lnkt Angebotes mit eIner gebündelten Übergabe In dae. Netz des Nachfragers enthalteo. So 
stellt die TelekQm Austria Innerhalb ihres Nettes an vom Kunden gewünS<:hten Standorten einen 
EthefLink Anschluss zur Verfügung. Darüber können ein oder mehrere Etherl..ink MultiPoint Dienste 
realisiert werden. Etherlink AnschlQsse und EtherLInk MultiPoint Dienste sind dauemd bereitgestellte 
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AnschlUsse und Dienste ohne r:rsi!itzschaltung. mit digitalen Schnittstellen und verschiedenen 
Service~ und Durchsatzklassen. 

Im Rahmen des E-NNI muss die Betroffene den Zugang zU Abschluss-Segmenten lIon Mietleitungen 
über Schnittstellen anbieten, welche lnte)rr'lational oblich sind und von den zuständigM 
Standardisletungsgrel'l'llen anerkannt sind. His!' ist wiederum das Angebot der Telekom Austrla als 
mögliche RealIsierungsform zu nennen. So llberlasst die Telekom Austrla Ihren Kunden einen 
~EtherLink. AnschlussP (E~NNI ObergabeschniU$telle) mit einer der in der nachstehenden Tabelle 
angefOhrten Bandbreite und Schnittstelle. Über diesen Anschluss kann einer bezIehungsweise 
mehrere .EtherLink MultiPoint Dienste" (Abschluss·Segmente in der Variante Ethernet) mit il'l den 
vertraglich angebotenen Bandbrelten und SelViceklassen realisiert werden. 

···~·~"6NY1i"~i~~·i.{""~. .;\~ ., . ~~, 1''1~'' (~(:~Ä;'.:~' .':~~~'t.l"e\: ·p~~~t~~··· '~~1 
."'t':.,;{,.:I' • • •

<.; ; ;'~;" . .uml~··';~1 '-~1&Nr-" Blmdbrelte. .·Mt~'t· NI'''::P.f~'tttl·· ß. '.::,: (lÄlt..... . ' (:: '. ·.optl~h tmliCl1; ' .. 
.i ~."",. ,". . ... '. . ,:.:' :~:... , ',:"'; ::'.~.r ;;\ ·3:1M~;.:·" .::,~~, ", . ':'._~~~: .it~·..f~ ..:~..:jt!i~\·(WAN~P6tt). ,,::

::., .. ~/f~~}~-4-~ä~ki\ 

:l.C/l00&se-T, RM.5 Kupfer IEEES02.3i 10 14bitl~ 2, 4, 6, 8 Mblt/s 

10/1008ase-T11U45 I.WL Ieee S02,3i 10MbIlIs 10 Mblt/s 

20,40, 60, 1O/100I)ase·T /1U45 LWl. IEEE 802.3u 100 Mblr/6 ~o,
100 Mbit;(5 

tOD, 200. 400, lOQOßase-T I RJ4S LW!. IEee 8D2.3ab JOOO Mbit/I> 600, 800, 1000 Mbit/s 

100,200, 400,600,100DBase-Sl</1.C I.WL l~fI: 802.3z 1000 f.1bft/$ MD, 1DOO Mblt'js 

rue 100, 200, LWl 400b61)0, ; 
1000'Base·UC /lC 802.3z 100D Mbit/.s !;lOD, 10M M !!ls 

Quelle: RTR Homepage https:llwww.rtr.allup!oad~/medial26506_G145_2009.pdf 

Welterhln OberlAsst die Telekom Austria Ihren Kunden einen EtherLink MultiPoint Dienst mit der 
J'lachstehenden Bandbreite und SelViceklasse. Diese werden den Kunden an den EtherUnk 
AnschlOssen Obergeben. 

BandbA:lite (CR. 01- BR) symmetO'sch (Mbit/s] ~I Setvlr.eklasseTl I Oft I BR 

Premium I 90% /100/02,4.6,8, 10,15, 20, ~Of 40, 60, SO. 100, Advanted I 50% I 50%200,400,600,800,1000 Standard /10% 190% 

l)I1Ito~'&~~ln<IJkullzlbi!n~~bet1~ftMmlltHcodunkl.VWIT.../IotgnuIIdu:~~"""i 

,*,J\IibIII'ft"~hrd~~~.IIl~w~""=IIIIIMIiI'CIlc-ÖII ~ emJa!1!On; ~db~kt_~1\J _ du 
f~""*,,,-

Quelle: RTR Homepage https://www.rtr.atluploadsimedie!l26B05_G141L2009.pdf 

Hierbei kann der Kunde auS drei Qualitäts- und Serviceklassen wählen: 
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SeMce.kJasse 

Dienst AttribUb) Premium AdvMc:ed Standard 

\ll,AN-10 aaM9 ,} 950 -l'~j 950-1"5 ,~o~ 1999 

'max!ß\llc tmzafll von MAC-Add~,.,..n unlimlti4!ltL50 Al IInlimitit:rc / 56 Al unlimitie It I öO 1I 

a-\IVIN ID ~rvatllltl (8D2.1A) ia D Ja 
CC-CoS P"'KfYa'd~ <i02.W nain /lein r'lo\.rl 

Unicuc Se(Vlce FI'ilIlUI DeIIv.1Y un(ondil:l()l\ally unt<mditlOtlaJ!y ullcoodlti6llaJiV 

Mukil;a!;'t S!fVl<:e Framl DcliVl!.IY IInc:ondil;ionallt III'ICOJIditiOl1any ulICondlgonaJry 

BmadaJllt 5enri~ P'rame DelivteY unCDrtditlollallv UI\Qlnditionllly unc:cndltiona lIy 

~odin!l unkt\C»l~ NAC-Adrti5f!s uncund~ak unamdl.t:ion~ uncandltiOllllly, 

CoS l4e'l'lift2rjHiRII P!fority = HPi~ 5 5 5 

flP < O,~l" < (J.Ol 'lII .;: 0 01 '111 
lWL 

Frame LoB I.P <O.OSI!tlo <.0.1 '11. <I; 0,5 '111 
RlltlO») HP "'O.OS~ -< O.OS 'lII <eQ.05i!1>

Kupfer 
l.P <O,t % <0.2"" 't 1 % 

~p <.sams <12~ <! 12 1'111 
LWL 

i,IJ <: 12.n1:l <: 25 ms «: SO msFr.une .Dt.lay jl-<l 

HP -< 151'1\1 <.1.5 ms
-< l' 11\5Kupfl!!.. 
LP <nms -< SO m.5 -C 100 ms 
HP <I; 3 rns ~a ms < 1m,

L\'IL 

Frame Delay l.P <: :J JJI5 -<7ms <7~ 


Variation ')s) IoIP 00:--' ms <S~ 0( 5 InS 
Kupfer 

LP .; 7 ms <10 m!ö < 10 M5 


Re_umlOft Time <1$ <15 <1l; 


mall. FramesW! 

1522/1526 1S22/11U 1522/1526

~{ La\'Al' .3 MlV-SIza 1500 Byte) 0' 
ClIt"90% EVC UR =50% EV~ ClR • 10'!1l EVC 

!Jlgr&S'S aandwtdth Profile ~l 
ElfI. • ~ I1J1M. EVC EfR ~ <. 50% EVC SIR = < 9D'IIt SVC 

J} ~lI)~~ ,OOS Xundll".qulpfllCllt 

1) CQ&.~ KIr Cl)\(tlghl'!iHtl;fllc:" tIP),alltll/lllel.!;~ rltllV4 \foo'ft!Ilu.;lI.!aitIOU PtIUtIa(l4'lI'lb-ltV .. U') ~ 


3) ~ftlr~(l..wL,~)unclttiI;1lJ'-~tnot/I!;; 


"1 ~." 4Sa)' ~ tLl:l28 6)tII: ' '' 
S) ~I!IIUt'C l)9J 


6) ~T~J~ ....Wl19. r.1r9d=rnrffllolltm_ A,lIdcq!-""",,*!Ic61K~~. 


1) EI/!: 1SMoIbn:ib! Oll ... f.1~. PIR 


., bd~~~~~ ...ItI<IIpI\!.r(.r"MUIIIrud!IIlI~lJ)I.de.rll{lMOri>eIr""'~1 

Quelle: RTR Homepage https:/Iwww.rtr.atJuploadslmedia/28505_G146_2009.pdf 

Verlxon beantragt daher wie folgt zu bes<;hIIeßen: 

Die Betroffene hat Abscl1luss-Segmente in der Variante Ethernet in einer aus dreI Quautats
und Serviceklassen gewählten Variante mIttels eines E-NNI gebUnden zu übergeben und 
hierbei international übliche Schnittstellen anzubieten. Das Angebot Ist Elntsprechend zu 
ergänzen. 

Hilfswelse: 

Die Betroffene hat Abschluss-Segmente in der Variante Ethernet in einer aus drei QualItäts
und SelVicel<Iassen gewahlten Variante mittels eInes E-NNI zu Obergeben welches die 
g!elchen Schnittstellen wie das Angebot der Telekom Austria TA AG verwendet. Das Angebot 
ist entsprechend xu erganzen. 

lI!IhanttO __
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~ 
lIerlzon 

f. Verfllgbarkelt (Ziffer 2.3) 

Oie Betroffene sieht eine VerfOgbarkeit von lediglich 99,0% bezogen auf da~ K~lenderJahr vor. Dies 
bedart ebenso wie bereits die Verfügbarkeit der CFV SOH (s.o.) der Korrektur. 

Verizon beantragt daher wie folgt :tu beschließen: 

Ziffer 2.3 der Leistungsbeschreibung ist wie folgt neuzufassen: 

Die Zahl.99,O" ist durch die Zahl.99,9u zu ersetzen. 


Hilfsweise: 

Ziffer S.3 Saft 2der Leistungsbeschreibung wIrd gestrIchen. 

j. Kapai'rtäts-Upgrade für CFV Ethernet (Ziffer 4.3) 

Die Betroffene bietet fUr CFV Ethernet in der Variante Punkt-zu-Punkt die Möglichkeit fOr Kapazitäts
Upgrades lediglich fOr die nElchstehenden Produktvarianten an: 

UtsprOngliche CFV Ethernet Neue CFV Ethernet 

100M/12M 100M/SOM, 100M/100M 
100Ml50M 100M/100M 

Es lat kein Grund ersichtlich, warum die Möglichkeit zum Kapazltäts-Upgrade lediglich fOr eine 
Auswahl von Produktvarianten zur Verfügung $tehen $011, 

Vel1zon beantragt daher wie folgt zu beschließen; 

Die Betroffene hat die MögliChkeit von produkt-Upgrade 'für alle produktvarfanten, 
einschließlich neu einzuführer'lder Pl1nkt-zu-Multipunkt ProduktVarlanten und Bandbreiten, zu 
~rgilnzen. 

k. Begehung: erstellung eines Begehungsprotokolls (Ziffer 6.1) 

Aufgrund der allgemeinen Nachfrage muss die Betroffene nach erfolgter Begehung ein Protokoll 
erstellen und dem Kunden :zur VerlOgung zu stellen, 

Oie Betroffene und der Nachfrager der Leistung nehmen 99f. auf Wunsch der Telekom alne 
gemeinsame Begehung des Standortes vor, an dem die CFV angeschlossen werden soll. Hierbei 
legen die Vertrsgspartner die Einzelheiten für die Bereitstellung inkl. der erforderlicher'l 
Mitwirkungspflichten des Nachfragers fest. Ist keine Begehung erforderlich. teilt die Betroffene dies 
dem Nachfrager mit. Die Begehung findet spätestens acht Werktage nach Eingang der Bestellung 
statt. Zur besseren Planbsrkelt und Nachverfolgbarkeit entspricht es der aI/gemeinen NaChfrage nach 
gemeinsamer Begehung durch die VeftragGpaJtner ein Protokoll zu erstellen und dies zu 
beschließen. 

Veriton beantragt daher wie folgt zu beschließen: 

Es folgende Ziffer 6.1.3 zu ergln:ren: 

Nach Durchführung der Begehung erstellt dIe Telekom kostenfrei ein Begehungsprotokoll. 

welches sie KUNDE binnen zwei Wochen nach der Begehung zur VerfOgung stellt. 

Widerspricht der KUNDE nicht Innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Protokolls, gilt 

das Protokoll als genehmigt. 
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ver.zoQ 
r. Bereitstellungsfri&ten (Ziffer 6.2,1) 

Die von der Betroffenen vorgesehenen Bereitstellungsfristen entsprechen nIcht dar allgemeinen 
Nachfrage. 

Ausweislich der Regelungen Ziffer 6.2.1 teilt die Betroffene dem Nachfrager Innerhalb von 20 
Werktagen nach I!ingang der Bestellung den BereItstellungstermin mit, an dem eie die CFV dem 
Nachfrager Obergibt und der Nachfrager die CFV abnimmt. Sofern der Nachftager bei der Bestellung 
keinen späteren BereItstellungstermin angibt, liegt der Bereitstellungstermin grundSät'LIiCh Innerhalb 
der folgenden Fristen, die mit dem Zugang der Bestellung bei der Betroffenen beginnen: 

Voraussetzung Bereitsteilullgstermin 

erforderfiche Netzressourcen stehen ohne technische oder bauliche 8WoChen 

Maßnahmen unter Wahrung der Netzsicherheit und Netzintegrität 

beMits zur Verfllgung 

erforderliche NelzressouJCen können mit geringem AufWand unter 4 Monate 

Wahrung der Netzsicherhell und Netzintegritat hergesteUt werden 

elforderllche Netzressourcen können nur mit größerllm Au1Wand 6 Monate 

unter Wahrung der Netlsicherhsit und Netzlnteg(iUit hergestellt 

werden 


Die bisherigen Fristen (s, Tabelle) sind zu lang und nicht nachfragegerecht. 

Veri:zon beantragt daher wie folgt 4U beschließen: 

Die Regelung Ist dahingehend zu Anclem, dass die Betroffene dem Nachfrager innerhalb von 
7 Werktagen nach Eingang der Bestellung eInen Bereitstellungstermin mitteUt. Die 
Bereitstelfungszelträume sind hierbei von 8 Woohen auf 4 Wochen, von 4 Monaten auf 6 
Wochen und von 6 Monaten auf 8Wochen :zu ändern. 

m. Entstörungsfrist (Ziffer 1.1) 

Die Frist einet Standardentstörung betrtgt Im vorliegenden Entwurf 24 Stunden. 

Vetizol'l beantragt daher wie folgt zu beschließen: 

Frist einer Standatdentstorung Ist auf a Stunden anzupassen, Die Frist fOr eine 
Expressentstörung befrägt 4 Stunden. 

3. Anlage 4: Preise 

a. Erhöhte Netzzuverlässigkeit: EntstörungsfrIst (Ziffer 2.2) 

FOr die zusatzllche Leistung .ErhOhte NetzluveriSssigl<eit" zahlt KUNDE! einen Aufschlag von 15 % 
zu dem ermittelten Jahrespreis der CFV SOH, fOr die KUNDE die zusätzliche Leistung beauftragt hat. 

Verlzon beantragt daher wie folgt zu beschließen: 

Die Leistung ist in die Standard!eistung zu Obel'fUhren. 

4. Abschließend: Zum Unterr1ehmen Verlzon Deutschland GmbH 

Verl20n ist ein Unternehmen des Konzerns Verizon CommunicaUons Ine, Verizon ist In Deutschland 
fast ausschließlich als Anbietet "01'1 Telekommunikationsdiensten und IT·Oiensten für Behörden und 
Unternehmenskunden tatig. Im BereiCh des Angebotes fOr Endnulzer (§ 3 Nr. 18 TK(3) bietet Verizon 
nationale und grenzQberschreitende Sprach-. Daten- und IntemetvOlenste an. Der Schwerpunkt liegt 
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hierbei auf sogenannten multinationalen Kunden, also Kunden die Leistungen in mehreren Ländern 
Europas bzw. weltWeit nachfragen. 

Vor diesem Hintergrund iat VariZon an nachhaltigen und einheitlichen europäischen 
Rahmenbedingungen und einer konslstent~n Umsetzung und Anwendung des europäischen 
Rechtsrahrnens InteresSiert. Insbesondere ist Verizon hierbei an einer Umsetzung unter 
Bel'Ocksichtigung der europäil~chen Besonderheiten gelegen, die nur schwer mit den 
MarktVerhaltnissen in anderen Regionen der Welt vergleichbar sind. Unsere SteJlungnphme 
beschrankt sich daher auch nur auf die besonderen Gegebenheiten in dieser Region und dem hier 
anhängigen Verfahren. Sie beansprucht dementsprechend keine Geltung für andere geografische 
MArkte und Regionen, Insbesondere den USA, wo Kabelnetz- und andere Betfeiber bereits 
wettbewerbsfähige Ethernet-Produkte anbieten. Vor diesem Hintergrund unterstützen wir die BNetzA 
gerne bel der Umsetzung der Verpflichtungen aus der RegutierungsverfOgung auf dem bundesweiten 
deutschen Markt 6. 

Mit freundllohen GrOßen 

Verlzon Deutschland GmbH 
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